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§ 18 VWGG Ubertragung in
elektronische Dokumente

VwGG - Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Soweit der Verwaltungsgerichtshof die die Rechtssache betreffenden Akten elektronisch fuhrt, sind
einlangende nichtelektronische Dokumente von der Geschaftsstelle nach dem Stand der Technik in ein
elektronisches Dokument zu (ibertragen. Die bildliche und inhaltliche Ubereinstimmung des elektronischen
Dokuments mit dem urspringlichen Schriftsatz bzw. der urspringlichen Beilage und die Unveranderbarkeit und
Aufwértskompatibilitit des elektronischen Dokuments sind sicherzustellen. Der Zeitpunkt der Ubertragung ist
unveranderbar zu dokumentieren.

2. (2)Ist die Ubertragung in ein elektronisches Dokument nicht méglich oder untunlich oder wurden Beilagen auf
Papier in Urschrift oder im Original vorgelegt, sind die nichtelektronischen Dokumente gesondert
aufzubewahren.

3. (3)Nichtelektronische Dokumente kdnnen, sofern sie nicht gemal Abs. 2 gesondert aufzubewahren oder gemalid
§ 30c Abs. 2 zuriickzustellen sind, sechs Monate nach der Ubertragung in ein elektronisches Dokument gemaR
Abs. 1 vernichtet werden.

4. (4)Werden Akten elektronisch gefuhrt, so sind auf Papier erstellte Erledigungen des Verwaltungsgerichtshofes
nach dem Stand der Technik in ein elektronisches Dokument zu tbertragen. Die Geschaftsstelle hat die
Ubereinstimmung mit der Urschrift und die Unterfertigung zu bestétigen. Danach kann die Urschrift vernichtet
werden. Als rechtlicher Zeitpunkt der Erstellung der elektronischen Urschrift gilt die Unterschriftsleistung auf der
auf Papier erstellten Urschrift.

In Kraft seit 25.07.2025 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vwgg/paragraf/30c
file:///

	§ 18 VwGG Übertragung in elektronische Dokumente
	VwGG - Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985


